
Elternbrief 04 vom 14.03.25 Schuljahr 2024-25  

Liebe Eltern 

Anfang Februar wurde das Schulgesetz geändert und damit die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung von 

G9 und die verbindliche Grundschulempfehlung geschaffen. Daneben wurde auch eine Reihe von 

Verordnungen, die die Schule betreffen, geändert. Unmittelbare Auswirkungen hat die Änderung der 

Schulbesuchsverordnung was den Modus der Entschuldigungen angeht. Es sind jetzt auch elektronische 

Entschuldigungen möglich. Ich habe Ihnen den entsprechenden Absatz aus der Verordnung zitiert: 

„Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z. B. Krankheit) am Schulbesuch nach § 1 Absatz 1 verhindert, ist 

dies der Schule unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich 

mitzuteilen (Entschuldigungspflicht). Das Vorliegen des zwingenden Grundes ist bei begründeten Zweifeln auf 

Verlangen glaubhaft zu machen. Entschuldigungspflichtig sind für minderjährige Schüler die 

Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, volljährige 

Schüler für sich selbst. Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung 

mündlich, fernmündlich, elektronisch oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle elektronischer oder 

fernmündlicher Verständigung der Schule kann der oder die Entschuldigungspflichtige aufgefordert werden, 

unverzüglich eine schriftliche Mitteilung über die Verhinderung nachzureichen.“  

Bitte gehen Sie künftig wie folgt vor: 

1. Melden Sie Ihr Kind am 1. Tag der Erkrankung via Schulmanagerkrankmeldung krank (s.u.). Dann 

taucht Ihr Kind automatisch als fehlend im Tagebuch auf. 

2. Spätestens am 2. Tag der Erkrankung müssen Sie Ihr Kind entschuldigen. Am einfachsten geht das 

jetzt über das Nachrichtenmodul im Schulmanager mit einer Nachricht an die entsprechende 

Klassenleitung. Natürlich können Sie weiterhin Ihrem Kind eine schriftliche Entschuldigung mitgeben 

oder die entsprechenden Seiten im Schulplaner nutzen. Bitte rufen Sie nicht im Sekretariat an. Die 

Sekretärinnen sind nicht für Entschuldigungen zuständig, das ist Aufgabe der Klassenleitungen. 

Für Entschuldigungen in der Kursstufe wird eine Emailadresse eingerichtet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Greis 

 

 


